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AMT DER KÄRNTNER LANDESREGIERUNG 

Abteilung 10L - Landwirtschaft 
Uabt. Landwirtschaftliche Schulverwaltung 

Betreff: 

Landwirtschaftliche Berufs- und Fachschulen 
Nichtraucherschutz 
(Erlasssammlung 1.9.) 

Verteiler VII (1 bis 16) 

08.09.2006 
10L-LBFS-1/151-2006L-- Zahl:__-' 

(Bei Eingaben bitte GescMftszahl anführeni) 

Auskünfte: 
Telefon: 

Fax: 
e-mail: 

Ing. Kainz 
050536 - 31003 
050536 - 31010 
post.abt101@ktn.gv.at 

Im Zusammenhang mit dem Nichtraucherschutz sind ungeachtet des § 64 Abs. 2 der Kärnt
ner landwirtschaftlichen Schulverordnung ab sofort folgende Bestimmungen zu beachten: 

1. Grundsätzlicher Nichtraucherschutz in Unterrichtsräumen 

§ 12 Abs. 1 Z 1 und 3 Tabakgesetz statuiert ein ausnahmsloses Rauchverbot in jeder Art von 
Räumen, in denen Unterrichts- und Fortbildungsveranstaltungen oder schulsportliche Aktivi
täten stattfinden. In diesem Zusammenhang ist es gleichgültig, wo sich die Räumlichkeiten 
befinden. Ebenfalls keine Rolle spielt es, ob deren Verwendung für die erwähnten Zwecke 
dauernd oder nur vorübergehend ist. Auch bei einer zeitlich begrenzten Nutzung darf wäh
rend des Unterrichts, der Fortbildungsveranstaltung oder der schulsportlichen Aktivität nicht 
geraucht werden. > 

Cl 

Das Rauchverbot gilt auch, wenn der Unterricht oder die Veranstaltung im Freien abgehalten 
wird. 

2. Nichtraucherschutz im Schulgebäude 

Der Schutz der Nichtraucher vor gesundheitsschädlichem Tabakrauch erstreckt sich auf alle	 Q) 
~ 

Bereiche des Schulgebäudes. Ausgenommen sind nur Teile, die ausschließlich privaten c 

Zwecken vorbehalten sind, wozu etwa Dienstwohnungen gehören. Er bezieht sich nicht nur 
auf Unterrichtsräume, er besteht auch für Gänge, Garderoben und sonstige Umkleideräume, 
für die Küche, für Konferenzräume und Lehrerzimmer, für den Sekretariatsbereich sowie für '<t 
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die Räume der Schulleitung und der Landesschulgüter.	 o
<.0 
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3. Vom Rauchverbot betroffene Personen	 o 

Zum Schutz der Nichtraucher ist allen Personen, die sich im Schulgebäude aufhalten, das 
N 

Rauchen ausnahmslos untersagt. Die Verpflichtung das Rauchen zu unterlassen, bezieht cu 

sich daher auf Schüler, Lehrer, auf das nicht unterrichtende Personal, auf Eltern und Erzie a. ..... 
ohungsberechtigte sowie auf alle Personen, die das Schulgebäude, und sei es auch nur für .c 
ckurze Zeit, betreten. Für die Beachtung dieser Verpflichtung ist die Schulleitung verantwort

lich. Der Schulleitung obliegt es, für die Beschaffung und Anbringung der Rauchverbotshin
.c 
ro 

weise gemäß § 13a Tabakgesetz zu sorgen. 
co 
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EINE TELEFONISCHE TERMINVERBEINBARUNG ERSPART IHNEN BEI VORSPRACHEN WARTEZEITEN N 
Amtsstunden: Montag-Donnerstag 7.30-16.00 Uhr; Freitag 7.30-13.00 Uhr; Parteienverkehr: Qienstag 08.00-12.00 Uhr o 

Bankverbindung: HYPO Alpe-Adria-Bank AG, BLZ: 52000, KtoNr: 00001150014 OJ 
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4. Zeitlich unbefristete Geltung des Nichtraucherschutzes 

Für die Geltung des Nichtraucherschutzes ist es unerheblich, ob in der Schule gerade Unter
richt stattfindet oder nicht. Der Nichtraucherschutz ist zeitlich unbegrenzt. Er besteht auch in 
der schul- und unterrichtsfreien Zeit, in den Ferien, während Lehrerkonferenzen, in den Sit
zungen der Organe der Schulpartnerschaft oder bei Elternvereinsabenden. Auch schulfrem
de Personen und Einrichtungen, denen im Zuge von Schulraumüberlassungen Räume zur 
Verfügung gestellt werden, haben das im Schulgebäude bestehende Rauchverbot zu beach
ten. Gleiches gilt für die Besucher von Schulfesten und Schulfeiern. 
Da der im Tabakgesetz verankerte Nichtraucherschutz zwingendes Recht ist, ist es nicht 
möglich ihn mehrheitlich oder einvernehmlich wieder außer Kraft zu setzen. Es gehört zum 
Wesen zwingender Normen, dass sie für den Einzelnen nicht abänderbar sind. Somit ist es 
unzulässig im Zuge einer Lehrerkonferenz, eines Elternabends oder einer Sitzung der Orga
ne der Schulpartnerschaft eine Abstimmung darüber stattfinden zu lassen, ob im oder au
ßerhalb des Besprechungsraumes geraucht werden darf. Das ist selbst dann unstatthaft, 
wenn sich die an der Besprechung teilnehmenden Nichtraucher vom Tabakrauch nicht be
lästigt fühlen sollten. Die mit dem Tabakgesetz verbundenen Zielsetzungen des Schutzes 
der Gesundheit und der Hebung des Gesundheitsbewusstseins haben gesamtgesellschaftli
chen Charakter. Neben dem Schutz von Nichtrauchern vor den nicht länger zu bestreitenden 
negativen Folgen des Tabakrauchs stellen sie vor allem auf eine Veränderung der Haltung 
der Allgemeinheit gegenüber dem Rauchen und damit auf eine Eindämmung von Suchtver
halten ab. Gesundheitspolitische Anliegen, denen sich Einzelne oder Gruppen nicht unter 
Berufung auf einen persönlichen Lebensstil oder auf individuelle Vorlieben und Gewohnhei
ten entgegenstellen können. 

5. Dienstwohnungen 

Vom Rauchverbot des Tabakgesetzes nicht umfasst sind im Schulgebäude befindliche 
Dienstwohnungen. Dienstwohnungen werden zur privaten Nutzung überlassen. Sie dienen 
nicht der Dienstverrichtung und gehören zur Privatsphäre der darin Wohnenden. Im Hinblick 
auf die Wahrung und den Schutz des privaten Lebensbereiches unterscheiden sich Dienst
wohnungen nicht von anderen Wohnungen. Deshalb ist eine sich im Schulgebäude befindli
che Dienstwohnung getrennt vom öffentlichen Bereich der Schule zu sehen. Für Dienstwoh
nungen gilt § 12 Abs. 3 Tabakgesetz, womit sie selbst dann dem Rauchverbot nicht unterlie
gen, wenn an der Schule (auch) Jugendliche unterrichtet werden. Selbstverständlich haben 
die Benützer von Dienstwohnungen darauf zu achten, dass kein Tabakrauch in den übrigen 
Schulbereich dringt. . 

6. Rauchverbot außerhalb des Schulgebäudes, Raucherlaubnis für Schüler 

Das Tabakgesetz bezieht sich auf das Schulgebäude sowie auf das dem Unterricht oder der 
schulischen Aufgabenerfüllung dienende Nebengebäude. Außerhalb dieser Gebäude ist das 
Rauchverbot des Tabakgesetzes nicht anwendbar. 

Soweit die Bestimmungen des Kärntner Jugendschutzgesetzes und das Tabakgesetz 
BGBL.Nr. 431/1995 Ld.F. BGBL I Nr. 47/2006 nicht entgegen stehen, kann die Hausordnung 
das Rauchen den Schülern in genau zu bestimmenden Teilen der Schulliegenschaft gestat
ten. Die Raucherlaubnis kann sich auch auf Schulveranstaltungen und schulbezogene Ver
anstaltungen beziehen, nicht jedoch auf Räume, in denen Schüler beaufsichtigt, aufgenom
men oder beherbergt werden. 

Für die Kärntner Landesregierung:
 
Ing. Kainz
 


